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nuLl durch ein Radikalmittel abwendbar ten Als nun die häreti⸗
ſchen Montaniſten den extremſten Rigorismus zum Glaubensſatze
ſtempelten (Novatus gleichfalls) mußte die kirchliche Auktorität ver—
Urteilend einſchreiten und der Not der Zeit auch eine mildere
kir  1  E Praxis eintreten laſſen Man nahm, wie chon beſchrieben,
auch die Kapitalſünder wieder vollſtändig auf, wenigſtens n der
Todesſtunde, oder bei beſonderem Ußeifer oder Fürſprache der
Märtyrer ſ3 früher

inke für den 1  1 Verkehr.
Von Jo

ſef Michael eL In Buch Bayern).

br und Genauigkei El die Loſung für allen
ſchriftlichen Verkehr überhaupt. Vor allem edenke man. das Ge
ſchriebene iſt feſtgenagelt und kann gar El den Ur
eber ausgebeutet werden. Im Hinblick auf den ſogenannten Kanzel⸗
paragraphen des Deutſchen Reiches ſagte einſtens enn bayeriſcher
Richter Im Vertrauen Geiſtlichen, ſie ollten 10 niemals eine
geſchriebene Predigt einem Gerichte vorlegen, eil die
Richter ſich jedes Wort klammerten und M Harmloſeſten eine
andhabe den Prediger nden önnten. Im Privatverkehrwie Im amtlichen vereitelt häufig angel Deutlichkeit den NZweck einer Mitteilung. „Komme,“ telegraphiert einer und reiſt ab,
während der Adreſſat enſa abreiſt: elde un entgegengeſetzterRi tung Die egel, verſtändlich ſchreiben, iſt leſe der
Schreibende 1 ſich vor, ELr das Mitzuteilende ſelber nochnicht, ondern eS a u dem Niederzuſchreibenden Gu-;/

fahren; ente ſich alſo ebhaft mn die Lage eines andern hinein,der einzig an dieſen ſeinen Zeilen ſich obrientieren kann. Im an
en Verkehr beachte man jederzeit die materielle Vollſtändigkeit.kein weſentlicher Punkt, auch ſich hundertmal von ſelbſt
verſteht, darf wegbleiben; die ehörden behandeln alle ſtreng formell,weil ſie 10 für ihre Entſcheidungen verantwortlich ſind und bei weniger
Vorſicht 2 irregeführt und mißbraucht werden könnten. Bei Ur
kunden (Zeugniſſen nd dgl.) und allen wichtigen Schreiben eu

peinlich 7 Ort und Datum richtig anzugeben, on
könnten bedenkliche Schwierigkeiten entſtehen, wie Ungültigkeit der
Urkunde, eines Teſtamentes, oder Anklage falſcher UT
er Konſtatierung. Eine große Wohltat ſind vorgedruckteFormularien, die immer häufiger zur Anwendung kommen. Für
regelmäßig wiederkehrende Berichte man Schemen bereit.
Abſchreiben iſt mühelos und ſicher; man hat die Garantie, daß die
Form genügt. Ganz ungerechtfertigt wäre die Anſicht, man muſſe

Bildung zeigen, jedesmal anders ſtiliſieren. Im Amtsverkehr
andelt CS ſich äberall Korrektheit, nirgends Stilübungen.ede Unter  11 gehört unmittelbar Unter den Text, damit nicht *eere
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nachträglich von unberufener Hand beigefügt werde auf Ver
antwortung des Unterzeichneten. Im Zweifel, ob ein Stempel
nötig ſei, fügt man ihn bei; die vorgeſetzte Behörde ird ihn dann,
falls überflüſſig iſt, ignorieren, während umgekehrt das Fehlen
eines notwendigen Stempels niemals nachgeſehen werden kann

Müſſen Iin amtlichen Formularien vorgedruckte Ubriten
n jedem Fall ausgefüllt werden? Ignoriert darf keine Rubrik
werden; man nichts einzutragen hat, ſoll die betreffende Rubrik
dur  lichen werden, zum Zeichen, daß ſie nicht überſehen wurde
und auch nicht etwa nachträglich ausgefüllt werden ſolle nge
nimmt eS ſich Qus, wenn man Ubriken, ſtatt ſie durch
ſtreichen, mit nichtsſagenden Bemerkungen ausfüllt. ezügli der
Rubriken rage man ſich überhaupt, ob ſämtliche für den vorliegenden
Fall beſtimmt ſeien. Formularien werden oft Iim Hinblick auf Städte
hergeſtellt oder gar MI Hinblick auf ein ganzes Land, manche
Rubrik offenſichtig nicht für jede einzelne Dorfgemeinde berechnet iſt
⁰ braucht man un leinen Ortſchaften bei Bezeichnung der Wohnungen
keine Straße bezeichnen, wenn auch ein Formular eine Ahin lautende
Rubrik enthielte. Um zweckmäßig verfahren, vergegenwärtige man

ſich überhaupt mn allen Stücken den Zweck einer amtlichen Anordnung.
In einem Buche ber Pfarrverwaltung iſt zu eſen, mn en

ſolle nichts korrigiert werden. Das iſt durchaus unrichtig, ſoweit
nicht etwa Bittgeſuche oder Berichte mn Betracht kommen, die direkt

ſehr chende Perſonen gerichtet ſind en in keine Schön
heitsproben, korrigiert mag immerhin werden, manchmal iſt dies ab
olut unvermeidlich, jedo müſſen Korrekturen der Art ſein, daß man
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leht, eS ſei jede Abſicht einer Urkundenfälſchung ausgeſchloſſen Nach
Umſtänden kann nan auf dem Aktenſtück elbſt) einen Nachtrag
machen, der vorgenommene Korrekturen mit wiederholter Unterſchri
beſtätigt, „fünf Worte geſtrichen N.“ So ird CS bei den
Berkehrsbeamten gehandhabt. ah en bei notwendiger Aenderung
dur  richen und LI darüber geſchrieben werden. Zahlen en
auch immer Ziffer für Ziffer nachkontrolliert werden; bei Beſtellungen
empfiehlt ſich eine ndſumme zu ziehen oder die Zahl der beſtellten
Eyemplare mit Worten ugeben. eu  1 Schrift, be
onders hinſichtlich der Zahlen chützt vor manchen Mißverſtändniſſen
und ihren Folgen

Nicht warnen kann man vor Radierungen In Akten!
SOie ind bei ſtaatlichen ehörden überall ſtrengſtens unterſagt. Kommt
eine radierte Trtunde (eine Zeugnis, ein Teſtament) als eleg vor
ein Gericht, ſo önnen ſich große Schwierigkeiten entwickeln.
Selbſtverſtändlich darf un Urkunden, Verkündbüchern, niemals
ſtenographiert werden. Bei Schriftſtücken, die Anlaß
Streitigkeiten geben önnten (geſchäftliche Angebote, Verſprechungen,
Vorwürfe, Proteſte, Drohungen), mache man ſich vor Abſendung eine
wortgetreue Abſchri Um nicht ſpäter Aus Vergeßlichkeit in
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Widerſprüche hineinzugeraten 20 20 Fur Bu  ruckerei beſtimmtes
ter ſoll (zur Erleichterung der Setzerarbeit) ſtets nuLr auf Enner
Seite be  rieben ſein

Für Redaktionen (u rd n beſtimmte Schriftſtücke
1e ſe damit nichverſehe nine mit erſönlhi En

etwa bei Beurlaubung und e enheit des Adreſſaten Schrift
vergeblich der Erledigung harren. Bekanntlich bietet die Poſt

karte oder Korreſpondenzkarte den Vorteil, daß bei ungenügender
Adreſſe oder A

eſenhei des Adreſſaten deſſen Angehörige, beziehungs⸗—
weiſe der 0  Ote die Erledigung der Angelegenheit fördern kann,
vas unzählige Male geſchie Man unterlaſſe nicht jedem
Lie oder reiben den Abſende Ort beſtimmt bezeichnen
beſonders bei Ortsnamen die Qau anderwärts gleichlautend vor
kommen und bei Or  aften ohne Poſtanſtalt Bei Ortſchaften wo
Verwechſlungen häufig vorkommen kann man namentlich Mn drin
genden Fällen die nähere Beſtimmung mit Farbſtift unterſtreichen

Bezüglich der Adreſſierung Anrede 1½ 20 gegenüber ehr hoch
ſtehenden Per önlichkeiten erſchafſe etwa en diesbezügliches
Titulaturen Verzeichnis Ein ſo ches enthält das Büchlein Anſtands
regeln für die Kandidaten des geiſtlichen Standes von önbold
(Regensburg, Puſtet.) Allgemeine Bildung geſunder Verſtand Uul

Eu Wille reichen bei dieſem komplizierten Kapitel alter Zopfes
Herrlichkeit noch lange nicht aus, nd manche Adreſſaten In hierin
empfindlich.

Wa Tinte und Papier betrifft, ſo iſt S gut, bloß chwarze
Tinte und weißes zu verwenden, da dies überall An
wendung nden kann während blaue Tinte oder rötliches
ter die en ellen anſtandshalber kaum gewählt werden
kann da und dort auch direkt zurückgewieſen wird Um auch den
reuſan nicht vergeſſen dieſer ſoll bloß angewendet werden
wo man nicht gut Zeit hat, das Geſfſchriebene An der Uft
trocknen aſſen da ehr Cl die Schrift verwiſcht Ird Dies
gilt auch vom Löf ler

Ein wichtiger Punkt iſt die Aufbewahrung wich
ger Schri Vor allem müſſen amtliche Papiere —

VorfI iſt oder durch die Sachlage geboten ein aufbewahrt
werden. Unpraktiſch iſt übrigens die häufige Gepflogenheit, alle denk

onitorien,baren Amtspapiere perpetuum aufzubewahren,
eS endlich die Kirchenrechnung eingeſchickt werden, Urlaubs
bewilligungen nd dergleichen Aktenſtücke die bloß momentane Be
deutung haben reiben die er und zweifellos En für allemal
ausgedient haben und nicht etwa von kulturhiſtoriſcher Bedeutung
oder durch beſondere mſtande intereſſant ſind ſollen einet
Regiſtratur liegen leiben weil on Eln unüber ehbarer U
wächſt, der nuun die allgemeine Ueberſicht erſchwert Nicht
edantiſche, ſondern erne zweckmäßige rdnung verdient Anerkennung.



Dringend anzuraten iſt die Aufbewahrung von Quittungen, be
onders bei Ratenzahlungen, auch noch ber den Verjährungstermin
hinaus, damit nicht auf die Gutmütigkeit de zweifelnden Prieſters
geſündigt werde. Es iſt übrigens durchaus nicht immer betrügeriſche
Abſicht, große nit viel Perſonalwechſel geleiſtete
Zahlungen nochmal verlangen, Vas nicht ſelten vorkommt. Bei
großen Beträgen dringe auf irkliche Quittungen Angabe,
wofür die Zahlung geleiſtet wurde); eine bloße „Empfangsanzeige“
würde, wie eln Poſtaufgabeſchein bei einem Re  Lei oft ohne
allen Wert ſein. Sehr begrüßenswert iſt die Eue Poſteinrichtung
in einigen Ländern, daß Poſtanweiſungen zugleich Ein Quittungs⸗
formular (als Poſtkarte) beigefügt iſt, wobei der Empfänger ſowohl
der Poſtbehörde gegenüber als auch dem Abſender gegenüber
quittieren hat Auf dieſem Wege kann man eine ſofortige nd recht  —
mäßige Quittierung veranlaſſen. (Der ender mag leſe Quittung
mit ausdrücklicher Angabe der bezahlten Leiſtung ſelbſt vorſchreiben,

au das Formular dies nicht anweiſt.) Schließlich ezügli
der Aufbewahrung wichtiger Schri  Ucke noch einen un Privat  2
teſtamente (eigenhändige Teſtamente mögen einem verläſſigen
Freunde oder Kollegen zur Aufbewahrung übergeben werden, damit
nicht etwa intereſſierte Blutsverwandte ſie verſchwinden laſſen
dann, kein Teſtament vorliegt, nach der geſetzlichen rbfolge
eſſer wegzukommen!

Literatur im Dienſte der Kranken.
Von Johann angthaler, Leg orherr und Stiftshofmeiſter in St Florian

Oberöſterreich
D. Des Kranken Lehrſchule.

In dem bisher Abgehandelten wollten wir allen er
in die an geben, denen die Obſorge für die Kranken obliegt, ſei
Es, daß ſie die körperliche Pflege oder geiſtlichen elſtan leiſten
Aben Nun wollen wir die Bedürfniſſe der wichtigſten Perſön
lichkeit in der Krankenſtube, den Kranken el enken Um kon
ſtatieren können, was denn eigentlich der Kranke Büchern
braucht, müſſen wir uns ſeine Lage vorſtellen. Die Krankheit gehört

den erſten Prüfungen, die ott einem Menſchen auferlegt.
Die Schmerzen, mit denen ſie die Menſchen peinigt, die oft lange
Dauer derſelben, die mſtände, welche oft die Laſt der Krankheit
bedeutend vergrößern, verlangen vom Menſchen, wenn alles nit
Faſſung und Ergebung, mit mannhaftem Ute, mit chriſtlicher Ge⸗
duld ertragen ſoll, große moraliſche eS müſſen alle Mittel
angewendet werden, dieſe erlangen nd erhalten, und
vieles rãg hiezu außer dem geiſtlichen Zuſpruch und der Aufmun⸗
terung vonſeite der mgebung bei das (be und die geiſtliche Leſung;
erfahrungsgemäß lernt der Kranke vieles durch die Betrachtung des


